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SCHUTZKONZEPT  
DER FEG BAD ENDBACH

Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, Kinder und Ju
gendliche vor Übergriffen und Gewalt jeglicher Art 
(zur Definition von Gewalt siehe Anlage 1) zu schüt
zen und ihnen beizustehen, sollten sie Gewalt erfah
ren oder erfahren haben. Sie sollen dabei unterstützt 
werden, ihre persönlichen Grenzen zu wahren und 
in unserer Gemeinde einen sicheren Ort vorfinden.  
 
Wir wollen außerdem Mitarbeitende davor schützen, 
in zweideutige Situationen zu geraten oder fälschlich 
beschuldigt zu werden. Im Ernstfall sollen die Mitarbei
tenden klare, nachvollziehbare und rechtlich korrekte 
Schritte kennen.

1. VERÖFFENTLICHUNG
1.1 Ein Hinweis auf unser Schutzkonzept und auf die 
Vertrauensstelle hängt deutlich sichtbar im Foyer des 
Gemeindehauses aus.

1.2 Das Konzept und der Verhaltenskodex werden durch 
Unterschrift von den Mitarbeitenden im Bereich der 
Kinder und Jugendlichen mitgetragen.

1.3 Das Konzept und ein Hinweis auf die Vertrauensstelle 
werden auf unserer Internetseite gut wahrnehmbar 
veröffentlicht.

2. VERHALTENSKODEX UND 
 POLIZEILICHES FÜHRUNGSZEUGNIS
2.1 Sämtliche Mitarbeitenden (auch solche, die keine 
Gemeindemitglieder sind), die regelmäßig oder auch 
bei einzelnen Projekten mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, bejahen und unterschreiben unseren Verhal-
tenskodex (siehe Anlage 2) zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen und tragen diesen mit.

2.2 Gemeindeleitung, Pastor und alle festen Mitarbei-
tenden im Bereich Kinder- und Jugendarbeit legen der 
Vertrauensperson ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis vor, welches bei Vorlage nicht älter als 
drei Monate ist und alle fünf Jahre erneut beantragt und 
vorgelegt wird (siehe Anlage 3).

2.3 Die Vertrauensstelle führt eine Liste mit Namen 
und Funktion der Mitarbeitenden, die ein polizeiliches 

Führungszeugnis vorlegen müssen und kontrolliert so 
die regelmäßige Vorlage.

2.4 Mitarbeitende im Kinder- und Jugendbereich und 
Gemeindeleitung nehmen mindestens 1 x und regelmä-
ßig alle zwei Jahre an Schulungen zum Thema Gewalt-
prävention teil, die von der Vertrauensperson und der 
Gemeindeleitung organisiert werden.

2.5 Die Mitarbeitenden unterstützen sich gegenseitig bei 
der Einhaltung des Verhaltenskodex. Neue  Mitarbeitende 
werden in den Prozess eingebunden.

3. PRÄVENTIONSARBEIT MIT DEN 
 KINDERN UND JUGENDLICHEN
3.1 Kinder und Jugendliche werden altersgemäß über ihr 
Recht auf Achtung ihrer persönlichen Grenzen informiert 
und ermutigt, Überschreitungen zu benennen. 

3.2 Es finden in den verschiedenen Gruppen regelmäßig, 
mindestens einmal im Jahr, altersgemäße Angebote 
statt, die in den Themenbereich der Prävention fallen 
(Anlage 4). Material und Ideen zu solchen Angeboten 
können sich die Mitarbeitenden bei der Vertrauensstelle 
holen und werden in den regelmäßigen Schulungen vor-
gestellt. Außerdem ist es möglich, die Vertrauensperson 
zu Mitarbeitertreffen einzuladen, um Materialien und 
Themen vorgestellt zu bekommen.

3.3 Die Vertrauensperson stellt sich mindestens einmal 
im Jahr in den verschiedenen Gruppen vor, so dass die 
Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden wissen, an 
wen sie sich wenden können. 

4. VERTRAUENSSTELLE
4.1 Es wird eine Vertrauensperson benannt, an die sich 
Kinder, Jugendliche und auch Mitarbeitende mit Fragen, 
Zweifeln, Beobachtungen, einem „schlechten Bauch-
gefühl“ und auch persönlichen Übergriffserfahrungen 
wenden können. Foto und Kontaktmöglichkeiten der 
Vertrauens person sowie ein Ansprechpartner aus der 
Gemeindeleitung sind in Anlage 5 dieser Broschüre zu 
finden und hängen im Foyer der Gemeinde aus. 

4.2 Die Benennung erfolgt nach Prüfung der Eignung 
durch die Gemeindeleitung für jeweils 2 Jahre.
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4.3 Die Vertrauensperson hört zu, schätzt die Situation 
ein und weiß um konkrete Schritte zur Hilfe (Ablaufplan 
Anlage 5), kennt insoweit erfahrene Fachkräfte und Be-
ratungsstellen und Kontaktpersonen bei Jugendamt und 
Polizei (Anlage 6). Sie unterstützt bei der Umsetzung 
schützender Maßnahmen innerhalb der Gemeinde.

4.4 Sie agiert stets im Sinne und mit Einverständnis der 
Betroffenen, außer bei akuten Notfällen und Straftaten, 
bei denen auch ohne Einverständnis, aber immer erst 
nach vorheriger Information der Betroffenen, agiert 
werden muss.

4.5 Die Vertrauensperson besucht mindestens einmal 
im Jahr eine Fortbildung zum Themenbereich Gewalt-
prävention/Arbeit von Vertrauensstellen/Kinder- und 
Jugendschutz/Traumapädagogik, welche von der Ge-
meinde bezahlt wird.

4.6 Zurzeit und seit dem 01.09.2021 übernimmt Stefanie 
Ganzevoort diese Aufgaben.

5. SCHUTZ DER MITARBEITENDEN
5.1 Innerhalb unseres Gemeindehauses sorgen wir durch, 
nicht abgeschlossene und mit Glasbereichen ausgestat-
tete Türen für zusätzliche Transparenz und Sicherheit.

5.2 Kinder- und Jugendgruppen sollten von mindestens 
zwei Mitarbeitenden begleitet werden.

5.3. Wenn sich Mitarbeitende mit einer Situation unsicher 
fühlen, halten sie Rücksprache mit einer Vertrauens-
person.

5.4 Im Team werden unklare Situationen angesprochen 
und gegebenenfalls die Vertrauensstelle hinzugezogen. 

6. WORAUF WIR SPEZIELL IN UNSERER 
GEMEINDE ACHTEN MÜSSEN
6.1 Wir haben eine große Kinder- und Jugendarbeit mit 
vielen Kindern und Jugendlichen und vielen Mitarbei-
tenden. Daraus folgt eine gewisse Unübersichtlichkeit, 
die Täter oder Täterinnen ausnützen könnten aber auch 
dazu führen kann, dass einzelne Kinder und Jugendliche 
mit ihren Nöten in der Gruppe „untergehen“.

6.2 Die Gemeinde besteht schon lange und viele Mit-
glieder sind miteinander verwandt oder kennen sich seit 
der Kindheit. Daraus folgt möglicherweise eine Scheu, 
eine Beobachtung grenzüberschreitendes Verhalten als 
solches zu benennen. 

6.3 Grenzüberschreitendes Verhalten und Ansichten aus 
vergangenen Jahrzehnten – welches damals noch nicht 
als solches wahrgenommen wurde – kann unreflektiert 
an die nächste Generation Mitarbeitender weitergege-
ben und von dieser übernommen werden.

6.4 Aus den Punkten 6.1 – 6.3 folgt, dass diese Gegeben-
heiten in den Mitarbeiterschulungen angesprochen 
werden müssen, um reflektiert mit ihnen umgehen zu 
können und schützende Maßnahmen treffen zu können.

ANLAGEN ZUM SCHUTZKONZEPT
1:  Definition Gewalt 

2:  Verhaltenskodex zum Schutz von Kindern, 
Jugendlichen und Mitarbeitenden

3:  Bestätigung Erweitertes Führungszeugnis  

4:  Präventionsthemen für die Arbeit in den 
 Kinder- und Jugendgruppen

5:  Notfallplan zum Schutz von Kindern, 
 Jugendlichen und Mitarbeitenden bei 
 Verdacht auf sexuelle Gewalt 

6:  Kontaktdaten von Ansprechpersonen
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Gewaltbegriff: Formen der Gewalt, Definitionen von 
Grenzverletzung, Übergriff und Straftat

Gewalt ist etwas, das jeder und jede von uns erfahren 
kann. Gewalt ist etwas das jeder und jede von uns aus-
üben kann, bewusst oder auch unbewusst. Gewalt liegt 
vor, wenn Menschen gezielt oder fahrlässig physisch 
oder psychisch verletzt oder geschädigt werden. 
Jeder Mensch kann Gewalt ausüben (Täter sein) und 
Gewalt erleiden (Opfer sein).

DER GEWALTBEGRIFF LÄSST SICH IN DREI 
UNTERBEREICHE TEILEN, WOBEI DIE HÄU-
FIGKEIT NACH UNTEN STARK ABNIMMT

 ■ Grenzverletzungen kommen am meisten vor und 
sind Handlungen, die unabsichtlich und/oder aus fach-
lichen bzw. persönlichen Unzulänglichkeiten und/oder 
einer „Kultur der Grenzverletzungen“ resultieren. Dies 
beginnt schon, wenn jemand unbewusst den persön-
lichen Wohlfühlabstand zu jemand anderem übertritt, 
kann aber auch sowas sein wie: „Nun stell dich nicht so 
an!“, zu jemandem zu sagen, der ängstlich ist. Grenzver-
letzungen widerfahren und unterlaufen jedem/jeder, 
doch durch ein achtsames Miteinander können sie re-
duziert werden.

 ■ Übergriffe passieren dagegen nicht unabsichtlich und 
aus Versehen. Es geht damit oft eine Missachtung der 
gezeigten Abwehrreaktionen des Gegenübers einher. 
Meist passieren Übergriffe auch mehr als einmal. Und der 
Täter/die Täterin zeigt sich in der Regel wenig einsichtig, 
wenn sie auf den Übergriff angesprochen wird. Beispiele 
für übergriffiges Verhalten im Gemeindekontext sind: 
verbale Demütigungen, Drohungen, jemanden bewusst 
ängstigen, Mobbing, Flirten mit Kindern/Jugendlichen, 
unpassende Spitznamen verwenden, wie z. B. „Schatz” 
oder „Süße”, Missachtung der Schamgrenzen der Kinder/
Jugendlichen usw.

 ■ Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt sind 
körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Erpressung

Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist jede 
Form von sexueller Handlung, an oder vor einem Kind/
Jugendlichen, sowie sexualisierte Sprache oder Blicke 
und das Zeigen von Pornografie. Der Täter oder die 
Täterin nutzt dabei das Machtgefälle zwischen ihm/ihr 
und dem Kind/Jugendlichen aus, um sich selbst mächtig 
zu fühlen und Gewalt auszuüben. Selten geht es dabei 
um die Befriedigung sexueller Bedürfnisse (Pädophile).

DEFINITION GEWALT
ANLAGE 1
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1. Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu 
tun, Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer 
und sexueller Gewalt zu schützen.

2. Ich nehme die Intimsphäre, das Schamgefühl und die 
individuellen Grenzempfindungen der mir anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen wahr und ernst. Ich erkenne an, 
dass jeder Mensch ein Individuum mit eigener Persön-
lichkeit ist. Deshalb respektiere ich den eigenen Willen 
jedes Einzelnen und bringe ihnen Wertschätzung und 
Vertrauen entgegen.

3. Ich gestalte die Beziehungen zu Kindern und Jugendli-
chen transparent und gehe verantwortungsbewusst mit 
Nähe und Distanz um (Erläuterungen zu einem transpa-
renten und verantwortungsbewussten Verhalten gegen-
über Kindern und Jugendlichen finden sich in Anlage 2.1).

4. Mir ist bewusst, dass es ein natürliches Machtgefälle 
zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden gibt. Mit 
der mir übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit 
gehe ich sorgsam um. Insbesondere missbrauche ich 
meine Rolle als Mitarbeitende oder Mitarbeitender nicht, 

um Macht auszuüben. Ich verzichte auf verbales und 
nonverbales abwertendes Verhalten.

5. Ich beziehe aktiv Stellung gegen gewalttätiges, dis-
kriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten. 
Sollte ich beim Verhalten eines Kindes, Jugendlichen 
oder Mitarbeitenden nicht genau wissen, wie es ein-
zuordnen ist oder es mir auffällig vorkommen, hole ich 
mir Beratung bei der Vertrauensstelle. (Die Kontakt-
daten sind in Anlage 5 dieser Broschüre, im Foyer der 
 Gemeinde oder auf unserer Internetseite zu finden.) 

6. Ich achte auf Anzeichen der Vernachlässigung und 
Gewalt bei Kindern und Jugendlichen und informiere 
die Vertrauensperson zeitnah (Erläuterungen zu An-
zeichen von Vernachlässigung und Gewalt finden sich 
in Anlage 2.2).

7. Ich habe das Schutzkonzept, die beiden Ergänzungs-
texte (siehe Punkt 3 und 6) und den Notfallplan (An-
lage 4 des Schutzkonzeptes) gelesen. Auch die ent-
sprechenden Gesetzestexte (Anlage 2.3) habe ich zur 
Kenntnis genommen.

VERHALTENSKODEX ZUM SCHUTZ VON KINDERN, 
JUGENDLICHEN UND MITARBEITENDEN

ANLAGEN ZUM VERHALTENSKODEX:
2.1: Erläuterungen zu einem transparenten und 
verantwortungsbewussten Verhalten gegen-
über Kindern und Jugendlichen 

2.2: Anzeichen von Kindeswohlgefährdung

2.3: Gesetzestexte

FeG Bad Endbach, Initiative zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, März 2021

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lebt durch vertrauensvolle Beziehungen von Menschen untereinander 
und der Beziehung zu Gott. Durch diese Beziehungen wollen wir jungen Menschen Selbstbewusstsein vermitteln, 
ihre Identität stärken und sie befähigen, eine gesunde Beziehung zu Gott, ihren Nächsten und zu sich selbst zu ent-
wickeln und zu leben. Vertrauen soll gestärkt und nicht missbraucht werden, junge Menschen sicher gemacht und 
nicht verunsichert werden. 

Aus diesem Grund halte ich mich an o. g. Grundsätze:

Name (in Druckbuchstaben)

Datum, Unterschrift

ANLAGE 2
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In den folgenden Erläuterungen geht es um Verhal
tensregeln, mit deren Hilfe der Verhaltenskodex im 
Gemeindealltag praktisch umgesetzt werden kann. Die 
Erläuterungen sollen uns dabei helfen, ein transparen
tes und verantwortungsbewusstes Verhalten gegen
über Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde an 
den Tag zu legen. Die in den Erläuterungen genannten 
Verhaltensregeln sind möglichst konkret formulierte 
Beispiele und müssen daher für andere Situationen 
angepasst werden. Die Aufstellung erhebt keinen An
spruch auf Vollständigkeit und sollte von den einzelnen 
Mitarbeiterteams jeweils für ihre Situation erweitert 
und angepasst werden.

1. ALLGEMEIN
 ■  Gespräche über Sexualität müssen immer auf Frei-
willigkeit beruhen. 

 ■  In allen Situationen sollte möglichst eine Öffentlichkeit 
hergestellt werden. Das bedeutet:

•   Mitarbeitende sind nie mit einem Kind alleine in 
einem Raum. Die Regel sollte sein, dass entweder 
andere Kinder/Jugendliche oder andere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit im Raum sind.

•  Eingangstüren bleiben immer geöffnet. Auch für per-
sönliche Gespräche kann ein diskreter und gleich-
zeitig einsehbarer Raum gefunden werden.

 ■  Bei der Versorgung von Verletzungen oder der Be-
gleitung von Kleinkindern zur Toilette etc. sollte im-
mer eine weitere Person anwesend sein. Außerdem 
sollte die Versorgung möglichst von einem gleich-
geschlechtlichen Mitarbeitenden vorgenommen 
werden.

 ■  Bei Spielen mit Körperkontakt sind Situationen zu 
vermeiden, die falsch interpretiert werden können.

 ■  Bei Spielen mit Körperkontakt ist das „Nein“ eines 
Kindes oder eines Jugendlichen auf jeden Fall zu 
 akzeptieren.

2. FREIZEITEN
Freizeiten sind besonders gefährdete Orte für sexuelle 
Grenzverletzungen aber auch für Gruppenzwang. Daher 
ist es auf Freizeiten besonders wichtig, den Verhaltens-
kodex und die Verhaltensregeln durchzusprechen.

 ■  Jungs und Mädchen schlafen in getrennten Räumen.

 ■  Die Zimmer der Teilnehmenden sind keine Aufent-
haltsorte, sondern Rückzugsmöglichkeiten für jeden 
Teilnehmenden.

 ■  Jungs und Mädchen haben getrennte Waschmöglich-
keiten.

 ■  Bei Gemeinschaftsduschen darf niemand der Teil-
nehmerinnen oder Teilnehmer gezwungen werden, 
nackt zu duschen. 

 ■  Jede und jeder hat das Recht, sich in einem geschütz-
ten Raum umziehen zu können.

 ■  Wenn ein Kind oder Jugendlicher an einer Aktivität 
nicht teilnehmen möchte, ist dies zu akzeptieren.

3. VERHALTENSREGELN UNTER 
 MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN

 ■  Zeit für den persönlichen Austausch ist wichtig.

 ■  Ehrlichkeit steht im Team der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an erster Stelle.

 ■  Es ist erlaubt, Fehler zu machen.

 ■  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen es, sich 
gegenseitig Feedback zum Verhalten gegenüber den 
Kindern und Jugendlichen zu geben.

 ■  Unklare Situationen werden im Team angesprochen.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINEM TRANSPARENTEN 
UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN VERHALTEN 
 GEGENÜBER KINDERN UND JUGENDLICHEN

ANLAGE 2.1
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Alle nun folgenden Anzeichen können auch vollkommen andere Ursachen haben und bedürfen einer weiteren 
 Beobachtung oder einer Einordnung mit Hilfe der Vertrauensperson.

ANZEICHEN VON KINDESWOHLGEFÄHRDUNG
ANLAGE 2.2

Was Beobachtet Wann Von wem

Kind/Jugendlicher wirkt bedrückt, traurig, kann sich nicht freuen.

Kind/Jugendlicher ist laut, wild, aggressiv.

Kind spielt aggressive und/oder sexualisierte Szenen.

Kind/Jugendlicher zeigt extreme Unruhe und Nervosität.

Kind/Jugendlicher ist extrem ängstlich.

Kind/Jugendlicher ist überangepasst – versucht, nichts falsch zu machen.

Kind/Jugendlicher zeigt Distanzlosigkeit.

Kind/Jugendlicher legitimiert eigenes gewalttätiges Verhalten. 
(„Ich darf das“, „Das war doch ganz harmlos“ etc.)

Kind/Jugendlicher kann sich schlecht konzentrieren. Ist abgelenkt, hängt 
eigenen Gedanken nach.

Kind/Jugendlicher hat Schwierigkeiten, positive Freundschaften  aufzubauen.

Kind/Jugendlicher zieht sich komplett zurück.

Kind/Jugendlicher hat Schwierigkeiten in der konstruktiven 
 Konfliktbewältigung.

Kind zeigt Selbstberuhigungsmechanismen wie Schaukeln von Kopf oder 
Oberkörper, Summen o. Ä.

Kind/Jugendlicher zeigt wenig Interesse an seiner Umwelt.

Kind/Jugendlicher sucht keinen Kontakt zu anderen.

Kind/Jugendlicher zeigt eine Störung der Impulskontrolle.

Kind zeigt Symptome einer Frozen Watchfulness (es sitzt wie erstarrt da 
und beobachtet aus den Augenwinkeln seine Umgebung).

Kind fällt in seiner Entwicklung zurück (spricht z. B. wieder in der 
 Babysprache).

Kind beginnt wieder einzukoten und/oder einzunässen.

Kind/Jugendlicher zeigt selbstverletzendes Verhalten.

Junge spricht schlecht/abwertend über Mädchen/Frauen.

Mädchen spricht schlecht/abwertend über Jungen/Männer.

Kind/Jugendlicher zeigt suizidale Tendenzen.

Kind/Jugendlicher zeigt eine Essstörung.

Kind/Jugendlicher hat Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen.

Kind/Jugendlicher geht Freundschaften oder Partnerschaften ein, die sehr 
intensiv und/oder schädigend sind.

Die Bezugspersonen verhindern auffällig die Selbstständigkeit des Kindes.

Kind zeigt von außen nicht nachvollziehbare plötzliche Verhaltens
änderungen, Dissoziationen (z. B. plötzlich kaum ansprechbar, still, wie 
weggetreten oder plötzlich sehr aggressiv, wild).

Kind/Jugendlicher zeigt plötzliche Veränderungen des Charakters.

Name und Alter des Kindes/Jugendlichen

FeG Bad Endbach, Initiative zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, März 2021 9Verhaltenskodex FeG Bad Endbach



I. SOZIALGESETZBUCH (SGB) – ACHTES 
BUCH (VIII) – KINDER- UND JUGENDHILFE

§ 8A SCHUTZAUFTRAG BEI KINDESWOHL-
GEFÄHRDUNG 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte 
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Ju-
gendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder die-
ses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das 
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind 
oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung 
einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschät-
zung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren 
Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen 
Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Ab-
wendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen 
für geeignet und notwendig, so hat es diese den Er-
ziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familien-
gerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; 
dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende 
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 
abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, 
das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätig-
werden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der 
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat 
das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Er-
ziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorge-
berechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, 
so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen 
und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbrin-
gen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger 
Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen be-
treuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungsein-
schätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit er-
fahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezo-
gen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die 
Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 
erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, 
und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung 
nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhalts-
punkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Ge-
währung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger 
die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung 
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a 
erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Ge-
spräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen 
Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden 
sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

§ 72A TÄTIGKEITSAUSSCHLUSS EINSCHLÄGIG 
VORBESTRAFTER PERSONEN 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
hilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 
ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung 
oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von 
den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 
30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorlegen lassen. (2) Die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese 
keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 
1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. (3) 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstel-
len, dass unter ihrer Verantwortung keine neben- oder 
ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat 
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden 
ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, be-
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treut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren 
Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von 
den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, 
Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit 
Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen 
werden dürfen. (4) Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 
54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine 
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen 
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt 
worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder-
und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, 
betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleich-
baren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe 
Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von 
den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, 
Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit 
Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen 
werden dürfen. (5) Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in 
ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des 
Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die 
das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt wor-
den ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern 
und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen 
von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie 
sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die 
Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder 
Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind 
die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung 
einer solchen Tätigkeit zu löschen.

II. UN – KINDERRECHTSKONVENTIONEN

ARTIKEL 3 WOHL DES KINDES 
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel 
ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 
berücksichtigen ist. 

ARTIKEL 19 SCHUTZ VOR GEWALTANWENDUNG, 
MISSHANDLUNG, VERWAHRLOSUNG (AUSZUG) 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzge-
bungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, 
um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger 
Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshand-
lung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor 
schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich 
des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich 
in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vor-
munds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer 
anderen Person befindet, die das Kind betreut.

III. BÜRGERLICHES GESETZBUCH

BGB § 1631 INHALT UND GRENZEN DER 
 PERSONENSORGE 
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht 
und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu be-
aufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 

(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der 
Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu 
unterstützen.

IV. STRAFGESETZBUCH

STGB § 171 VERLETZUNG DER FÜRSORGE- ODER 
ERZIEHUNGSPFLICHT 
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber 
einer Person unter sechzehn Jahren gröblich verletzt 
und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, 
in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung 
erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Le-
benswandel zu führen oder der Prostitution nachzuge-
hen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

STGB § 174 SEXUELLER MISSBRAUCH VON SCHUTZ-
BEFOHLENEN 

 ■ Wer sexuelle Handlungen 1. an einer Person unter 
sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 
oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut 
ist, 2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm 
zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in 
der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, 
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unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbil-
dungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
verbundenen Abhängigkeit oder 3. an seinem noch nicht 
achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen 
Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohle-
nen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 ■ Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 
bis 3 1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen 
vornimmt oder 2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, 
dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, um sich 
oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erre-
gen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

 ■ Der Versuch ist strafbar. 

 ■ In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 
2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von 
einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn 
bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefoh-
lenen das Unrecht der Tat gering ist.

STGB § 176 SEXUELLER MISSBRAUCH VON 
 KINDERN 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vier-
zehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind 
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, 
dass es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt 
oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt. 

(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr zu erkennen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer 1. sexuelle Handlungen vor 
einem Kind vornimmt, 2. ein Kind dazu bestimmt, dass 
es sexuelle Handlungen an sich vornimmt, 3. auf ein Kind 
durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen 
Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter 
oder einem Dritten vornehmen oder von dem Täter oder 
einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder 4. auf 
ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen 
oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern 
pornographischen Inhalts oder durch entsprechende 
Reden einwirkt. 

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach den 

Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht 
oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat 
verabredet. (6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für 
Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5.

STGB § 182 SEXUELLER MISSBRAUCH VON 
 JUGENDLICHEN 
(1) Eine Person über achtzehn Jahre, die eine Person 
unter sechzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie 1. 
unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen Entgelt 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von 
ihr vornehmen lässt oder 2. diese unter Ausnutzung 
einer Zwangslage dazu bestimmt, sexuelle Handlungen 
an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten 
an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Per-
son unter sechzehn Jahren dadurch missbraucht, dass 
sie 1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt oder 2. diese dazu bestimmt, 
sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen 
oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuel-
len Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 wird die Tat nur auf 
Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungs-
behörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses 
an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen 
für geboten hält. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das Gericht 
von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn bei 
Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die 
sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist.

STGB § 184 VERBREITUNG PORNOGRAPHISCHER 
SCHRIFTEN 
(1) Wer eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3) 1. 
einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt 
oder zugänglich macht, 2. an einem Ort, der Personen 
unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen 
eingesehen werden kann, zugänglich macht, 3. im Einzel-
handel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder 
anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten 
pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbü-
chereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder 
überlässt, 3a im Wege gewerblicher Vermietung oder 
vergleichbarer gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, 
ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter 
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achtzehn Jahren nicht zugänglich sind und von ihnen 
nicht eingesehen werden können, einem anderen an-
bietet oder überlässt, 4. im Wege des Versandhandels 
einzuführen unternimmt, 5. öffentlich an einem Ort, der 
Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von 
ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten 
von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem 
einschlägigen Handel anbietet oder bewirbt, 6. an einen 
anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu auf-
gefordert zu sein, 7. in einer öffentlichen Filmvorführung 
gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder überwiegend für 
diese Vorführung verlangt wird, 8. herstellt, bezieht, lie-
fert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie 
oder aus ihr gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 
1 bis 7 zu verwenden oder einer anderen Person eine 
solche Verwendung zu ermöglichen, oder 9. auszufüh-
ren unternimmt, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke 
im Ausland unter Verstoß gegen die dort geltenden 
Strafvorschriften zu verbreiten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu 
ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur 
Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, 
wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Über-
lassen oder Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht 
gröblich verletzt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die 
Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Ent-
leihern erfolgt. 

STGB § 223 KÖRPERVERLETZUNG 
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder 
an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

STGB § 225 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEFOH-
LENEN 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine 
wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, 
die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem 
Hausstand angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen 
seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet 
ist, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswilli-
ge Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie 
an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erken-
nen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch 
die Tat in die Gefahr 1. des Todes oder einer schweren 
Gesundheitsschädigung oder 2. einer erheblichen Schä-
digung der körperlichen oder seelischen Entwicklung 
bringt. 

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in 
minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 

STGB § 240 NÖTIGUNG 
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder 
durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der 
Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem ange-
strebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. eine andere Person zu einer sexuellen Handlung oder 
zur Eingehung der Ehe nötigt, 2. eine Schwangere zum 
Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 3. seine Befug-
nisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht. 

STGB § 323C UNTERLASSENE HILFELEISTUNG 
Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not 
nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den 
Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne er-
hebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer 
wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.

V. GRUNDGESETZ

ARTIKEL 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt. 

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unver-
letzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
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Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frie-
dens und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht. 

ARTIKEL 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer ver-
letzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes ein-
gegriffen werden.

ARTIKEL 6 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schut-
ze der staatlichen Ordnung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen 
Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie 
getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten 
versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen 
zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge der Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzge-
bung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und 
seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

VI. JUGENDSCHUTZGESETZ

STRAFTATEN NACH § 72A ABSATZ 1 KINDER- UND 
JUGENDHILFEGESETZ
Es handelt sich um die §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 und 236 des 
Strafgesetzbuchs:

§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behörd-
lich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in 
Einrichtungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer 
Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines 
Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit To-
desfolge

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Per-
sonen

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten

§ 181a Zuhälterei

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer 
Schriften

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderporno-
graphischer Schriften

§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendporno-
graphischer Schriften

§ 184d Verbreitung pornographischer Darbietungen 
durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste 

§ 184e Ausübung der verbotenen Prostitution

§ 184f Jugendgefährdende Prostitution

§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen

§ 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung

§ 233 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung 
der Arbeitskraft

§ 233a Förderung des Menschenhandels

§ 234 Menschenraub

§ 235 Entziehung Minderjähriger

§ 236 Kinderhandel
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Zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) für die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gem. 
§ 30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG).

Hiermit wird bestätigt, dass der o. g. Träger der freien Jugendhilfe entsprechend § 77a SGB VIII die persönliche Eig-
nung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden zum Zwecke der Betreuung von Minderjährigen an Hand eines erweiterten 
Führungszeugnisses gem. § 30a Abs. 1 Nr. 2a BZRG zu überprüfen hat.

BESTÄTIGUNG ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS

wird hiermit gebeten, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach § 30a BZRG zur Einsicht beim beauftragen-
den Vorstand des/der

vorzulegen. 

Wir bitten um umgehende Übermittlung an den Antragsteller. Aufgrund dieser ehrenamtlichen Mitarbeit wird hiermit 
gleichzeitig die Gebührenbefreiung beantragt.

Geburtsdatum und Geburtsort

(Name des Trägers)

Ort und Datum

Unterschrift/Stempel des Jugendverbands/der Jugendorganisation

Frau / Herr

ANLAGE 3

15Kinderschutzkonzept FeG Bad Endbach



 ■  Ruhig bleiben!

 ■  Der Schutz des Kindes/Jugendlichen steht an erster Stelle.

 ■  Aufmerksam zuhören und beobachten. Überlegen, woher der Verdacht kommt: Was ist wahrgenommen worden?

 ■  Beobachtungen schriftlich festhalten (Dokumentation: wer, was, wann, wo?).

 ■  Nicht überstürzt handeln! In der Regel dauert ein Missbrauch schon längere Zeit an und es hilft dem 
 Betroffenen nicht, wenn SOFORT gehandelt wird. Besser zuvor fachliche Beratung einholen.

 ■  Nichts versprechen, was man nicht halten kann. Auf keinen Fall zusagen, dass man mit niemandem über das 
 Gehörte reden wird. Denn dann kann man keine Intervention ermöglichen, ohne das eigene Wort zu brechen.

 ■  Gesprächsbereitschaft signalisieren, aber die Person nicht drängen, etwas zu offenbaren, denn Druck macht in 
den meisten Fällen ja auch der Täter bzw. die Täterin.

 ■  Gegenüber dem/der Betroffenen signalisieren, dass man ihm/ihr glaubt, die Informationen ernst nimmt und der 
Sache nachgeht.

 ■  Vertrauensperson hinzuziehen. In Absprache mit ihr weitere Schritte planen.

 ■  Verschwiegenheit bewahren! Das Gespräch zunächst nur mit der Vertrauensstelle und der  
Gemeindeleitung suchen.

 ■  Grundsätzlich alle weiteren Schritte mit der geschädigten Person abstimmen.

 ■  Auf keinen Fall den vermuteten Täter/ die vermutete Täterin informieren.

NOTFALLPLAN

Zum Schutz von Kindern,  Jugendlichen und Mitarbeitenden bei Verdacht auf sexuelle Gewalt

ANLAGE 4

FeG Bad Endbach, Initiative zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, März 2021

Bad EndbachFeG
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KONTAKTE, MIT DENEN SICH VERTRAUENSSTELLE  
UND/ODER GEMEINDELEITUNG IN VERBINDUNG SETZEN: 

 ■  WILDWASSER MARBURG E.V  
FRAU MAJ WALTER (Insoweit erfahrene Fachkraft) 
06421 14466 
info@wildwasser-marburg.de

 ■  JUGENDAMT: 
Frau Sabine Beckmann 
06461 793202

 ■  SCHUTZRAUM.FEG.DE 
01577 8994718 
schutzraum@feg.de

FÜR AKUTE NOTFÄLLE: 
 ■ Polizei: 110

 ■ Krankenwagen: 112

 ■ Seelsorge: 0800-111 0 111

 ■ Hilfeportal sexueller Missbrauch: 0800-22 55 530

VERTRAUENSPERSON DER FEG BAD ENDBACH:

STEFANIE GANZEVOORT
vertrauensperson@bad-endbach.feg.de  
02776 921452 (Rückrufbitte auf den AB)

GEMEINDELEITUNG: 

LARS BECKER
Freie evangelische Gemeinde Bad Endbach 
Bornweg 5 
35080 Bad Endbach

ANLAGE 5

KONTAKTDATEN VON ANSPRECHPERSONEN
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ANLAGE 6

PRÄVENTIONSARBEIT

Wir wollen uns als Gemeinde aktiv dafür einsetzen, dass 
Kinder möglichst gut gegen sexuelle Gewalt geschützt 
sind. Dazu gehört auch, die Kinder und Jugendlichen 
zu stärken und für sie Gefühle und schwierige Themen 
besprechbar zu machen. Deshalb arbeiten wir in den 
verschiedenen Gruppen der Kinderund Jugendarbeit 
regelmäßig zu dem Themengebiet der Präventions
arbeit. Mitarbeitende können sich dazu bei der Ver
trauensstelle Anregungen holen. 

DIE THEMENBEREICHE SIND  
INS BESONDERE:

MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR
Förderlich sind Bewegung/Sport, Bewegungslieder, 
Trommeln, Übungen, um den Körper zu spüren, sprechen 
über Körperteile, sprechen darüber wer wen wo anfas-
sen darf, Übungen zu individuellen Körpergrenzen usw.

KENNST DU GUTE UND SCHLECHTE GEHEIMNISSE?
Wie erkennt man schlechte Geheimnisse? Wie fühlt man 
sich mit einem schlechten Geheimnis? Was tue ich mit 
einem schlechten Geheimnis? Was tue ich, wenn mir 
jemand ein schlechtes Geheimnis anvertraut? Schöne 
Geheimnisse zelebrieren (Schatzkisten, Geheimverste-
cke etc.) usw.

ICH VERTRAUE MEINEM GEFÜHL
Gefühle benennen und zeigen; Üben, Gefühle bei ande-
ren zu erkennen; passende Reaktionen auf verschiedene 
Gefühle erlernen; eigene Gefühle ernst nehmen usw. 

ICH BIN SCHLAU, ICH HOLE MIR HILFE
Hilfeholen als etwas Gutes deuten; an „Kleinigkeiten“ 
üben, sich Hilfe zu holen (z. B. Schnitzeljagd, die nur mit 
Hilfe lösbar ist); sich als Mitarbeitende als Person an-
bieten, die man um Hilfe bitten kann usw.

ICH DARF NEIN SAGEN
Persönliche Grenzen der Kinder, Jugendlichen und Mit-
arbeitende akzeptieren und es als etwas Positives her-
vorheben, wenn diese benannt werden (z. B. wenn ein 
Kind ein bestimmtes Spiel nicht mitspielen will, weil es 
ihm zu wild, zu nah, zu laut, zu nass o.ä. ist). Üben, „Nein“ 
auf eine Weise zu sagen, die auch als „Nein“ verstanden 
wird. Gruppenzwang als solchen benennen und ent-
gegenwirken usw.

ONLINE-PRÄVENTION
Dies betrifft vor allem Jugendliche. Themen sind Cyber-
Mobbing, Fotos im Internet, Cyber-Grooming (gezielte 
Kommunikation in Chats, um eine Möglichkeit für se-
xuelle Gewalt herzustellen, sexuelle Belästigung über 
Chats), Pornografie usw.

Außerdem ist alles, was Kinder und Jugendliche in ihrem 
Gefühl der Selbstwirksamkeit unterstützt und ihnen 
vermittelt, dass sie in unserer Gemeinde sichere und 
tragende Beziehungen eingehen können, im Sinne der 
Präventionsarbeit. Beispiele hierfür sind Ausflüge, Bastel-
arbeiten, Projektarbeiten, Spielen, gemeinsam Spaß 
haben, Mitarbeit an und in der Gemeinde usw.
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NOTIZEN
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